
 
 

Satzung 
 

zur 7. Änderung der Hauptsatzung 
 

der Stadt Beerfelden im Odenwaldkreis 
 
Aufgrund des § 6 der Hessischen Gemeindeordnung i. d. F. der Bekanntmachung vom 
07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.03.2010 (GVBl. I. S. 119) 
hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Beerfelden in ihrer Sitzung am 21. Juni 2011 
folgende 7. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Beerfelden vom 27. April 1993 
beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 
§ 3 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 
„(2) Die Zahl der Stadträtinnen und Stadträte beträgt sechs.“ 
 
 

Artikel 2 
 
Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach Vollendung der öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt § 3 Abs. 2 der seitherigen Satzung außer Kraft. 
 
Beerfelden, den 21. Juni 2011 
 
Der Magistrat der Stadt Beerfelden 
 
Görig, Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


